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Samoriciere, $Pimoban, be flotte, ©ftmibt, oon

SDteftcl, Stüftow, oon (Sourten, £üderp, £ürr, $carb,
Sorb ©epmour, Sirio unb anbere mehr, weifte im

Stitetanb ben oerfftiebenftett unb entgegengefe|teften

3ntereffett bienten, b«ben einen ty\a% in ber jtrieg«*
gefftiftte unferer S*it ftft erworben.

Da« ftnb Sbatfaften, attfeitig anerfannte unb wenn

fte nicht genügen, um ten Dienft im 3lu«fanbe gu

rechtfertigen, fo beweifen fte boch fo oiet, ba^ bie

öffentliche SJteinung bie ©adie niftt oerbammt.

©d)werlift wirb man mir bie Serfftiebenbeit ber

Serbältniffe entgegenhalten^ fftwerlid) bem allein

Stecht geben, ber bei ©aribatbi unb Siftor (Smanuet

bleut unb bem Unrecht, welcher für ben Sßapft ober

ben itönig oon Steapet fiftt. Seibe b"ben in ihrer
SBabl ibrem inbioibuetten ©efübl gefolgt, aber bie

gleiche ©erefttigfeit für alte btttbet faum gwei SJtaß

unb gwei ©ewiftte. ©traft man bie au« päpfttiftem
Dienfie gttrüdfebrenben 3nbfoibuen, fo muft matt
aueb bie ftrafen, weifte bei ©aribatbi gefoftten.
SJtttß ift bier beifügen, baft bei un« bie £>anblungen
unb niftt bie SInftftten ftrafbar ftnb?

SBenn ift nun in« Stuge faffe, wie oerfftieben bk

politifften unb fogiatett Serbältniffe oon beute unb

bie oon 1859 ftnb, fo will e« mir ffteinen, bat gu

teuerer 3eit ootirte ©efe$ babe ftch bereit« überlebt

unb e« wäre übcrrafftenb unb ttnpaffenb, wenn man
e« nun ftrenge auf bie anwenben wollte, weifte ant
bem römifften Dienft beimfebren.

Slber niftt allein ba«, e« giebt in meinen Slugen

nod) eine böbere Stüdftftt, weifte-gegen--dnc ftreng*
^2t"ü«ubung bTefenSefefe« fpriftt, in £ittftftt auf be*

ren folgen gegenüber ben bereit« gttrüdgefebrten
©olbaten unb ber paar SSattfenbett, weifte noft au«

3tatien, au« ber frangöftfften grembenlegion unb ant
bem bottänbifften 3nbien gurüdfebren fonnten.

Europa gebt einer allgemeinen Sewegung entge*

gen; bie ©ftweig fann fftwerlid) oermeiben/ barein
oerwidelt gu werben. Die ©efahr ift fo brobenb,
baß Sebörben unb Solf alte« tbun, um ibr gerüftet
entgegentreten gu fonnen. SJtan befftäftigt ftft mit
Sertbeibigung«maßregeln, mit ber Bewaffnung, ber

Drganifation unb mau tbut gut baran.

3ft e« nun, frage ift, flug itt einem folften SJto*

mente taufenb unb,mebr Seute in« ©efängniß gu
werfen, ibrer bürgerlichen Stechte gu berauhen, weifte
foeben einen getbgug mitgemacht baben, weifte im
geuer gewefen ftnb unb welche trefftifte Stefrtttcn
unferer Strmee bieten fonnen. 3ft ber SJtoment wohl
gewäbtt, um ein paar taufenb ©olbaten au« ber

fftweigerifften gamllte au«gufioften, weifte fein an*
bere« Unrecht begangen fyaben, alt ibrer politifften
Uebergeugung ober ber guft am SBaffenbanbwerf ge*
folgt gu fein.

©ie biaben bat ©efefc übertreten, ruft man un«

entgegen! 3<*/ bat baben fte getban! Slber wenn
ber Suft ftabe bet ©efefce« fte oerbammt, oerbammt
fte auch bie öffentliche SJteinung?

3ft antworte offen mit Stein. Unfere ßanb«lettte,
toetfte au« Stotn gurüdgefommen, fowie wetebe nocb

au« 3tatien ober anberwärt« beimfommen werben,
ftnb in ber öffentlichen SJteinung burft ihre Dienft*
nähme im 3tu«Ianb niftt gefunfen. ©ie baben ein

unoerlefclifte« Stecht gettenb gemacht, bat ber per*
fönliften greibeit unb wenn fte oon einem ©etegen*
beit«gefe^ oerbammt werben, fo ratifigirt bie öffent*
tifte SJteinung ba« Urtheit niftt. Da« ift wenig*
ften« meine Uebergeugung!"

©o weit ber ebrenwertbe ©enerat. Sßfr gefie*
ben frei unb offen, baft wir feine Stnfiftten
tbetlen!

Bericht über bte <Sdhte#fcfrule %n 4&t)tbe.

3n(lruhtion unb drganifation bee SJdjie^ens in ber

engltfdjen Armee.

((Srffrtttet burd) #crrn ©tabSmajor »an 23erd)em.)

(©cbluß.)

Qlufmttntf rung«»9ßrämieu.

3ur Stttfmunterttng für bat ©ftießen ftnb itt ber

Slrmee Selobnungen für bie heften ©ftü|en eittge*

fübrt worben. Der hefte ©ftftfce eine« jeben 33a*

taitton« erbält eine täglifte ©otberböbung oon 30
Centime« unb trägt auf feinem tinfen SIermet eine

jtrone unb in ©otb brobfrte Karabiner. Der hefte

©ftü^e jeber ßompagnte erhätt täglich 20 ©entime«

unb trägt eine tone unb 2 Karabiner oon gelbem

%neb. 3nbem erbalten eine beftimmte Singabt Seute,

weifte bi« auf 10 per (Eompagnie fteigen fonnen
unb „SJtarf«men" genannt werben, 10 (Seittime«

unb tragen 2 Karabiner oon Sfuft auf bem linfen
SIermet. Um biefe Iefctere 3lu«geiftnung gu erbatten,
muß man auf ber Slfte berjenigen fteben, weifte beim

©ftießen in ber erften klaffe 7 ober mebr fünfte
erbatten haben.

Um eine oon biefen Stu«geiftuungen gu erbatten,
muft man überbieft in ber erften Jtlaffe für ba« Di*
ftangenfftäfcen gewefen fein unb in ben tbeoretifften
%bei\en ber 3nftruftion genügenb geantwortet baben.

Die ©otberböbung wirb nur auf Sefebl be« ®e=

neratinfpeftor« be« ©ftießen« unb gwar nach ben

Stefuttaten ber 3abre«=3nfiruftton«furfe ertbeitt. ©ie
ift nur bi« gum fotgenben 3nftruftlon«furfe gültig.

Kontrolle über bie 3nftruftion unb bie ©chießrefttltate.

3ft b^e nun noft ein SGBort gu fpreften über bie

Slrt unb SBeife, in welfter jebe 3nftrttftiou geleitet
unb fontrottirt wirb. @« wäre gu weitläufig in alle

(Singeinheiten eittgttgebett, ift werbe mift baber bar*

auf beffträufen einen überftfttliften Segriff gu geben,

inbem ift babei auf bie ettglifftett Formulare oer*

weife, bie ift ber ©cfättigfeit be« ©eneral« $ap per*
banfe, unb wetfte ift biefem Seriftte befüge.

2B5hrenb ben Uebungen jeber Kompagnie werben
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Lamoriciere, Pimvdan, de Flotte, Schmidt, von

Mechel, Rüstow, von Courten, Tückery, Türr, Peard,
Lord Seymour, Bixio nnd andere mehr, welche im

Ausland den verschiedensten und entgegengesetztesten

Interessen dienten, haben einen Platz in der

Kriegsgeschichte unserer Zeit sich erworben. ^
Das stnd Thatsachen, allseitig anerkannte und wenn

sie nicht genügen, um den Dienst im Auslande zu

rechtfertigen, so beweisen sie doch so viel, daß die

öffentliche Meinung die Sache nicht verdammt.

Schwerlich wird man mir die Verschiedenheit der

Verhältnisse entgegenhalten^, schwerlich dem allein

Reckt geben, der bei Garibaldi und Viktor Emanuel
dient uud dem Unrecht, welcher für dcn Papst oder

den König von Neapel ficht. Beide haben tn ihrer

Wahl ihrem individuellen Gefühl gefolgt, aber die

gleichc Gerechtigkeit für alle duldet kaum zwei Maß
und zwei Gewichte. Straft man die aus päpstlichem

Dienste zurückkehrenden Individuen, so muß man
auch die strafen, welche bei Garibaldi gefochten.

Muß ich hier beifügen, daß bei uns die Handlungen
und nicht die Ansichten strafbar sind?

Wenn ich nun ins Auge fasse, wie verschieden die

politischen und sozialen Verhältnisse von heute und

die von 1859 sind, so will es mir scheinen, das zu

letzterer Zeit votirte Gesetz habe sich bereits überlebt

und es wäre überraschend und unpassend, wenn man
es nun strenge auf die anwenden wollte, welche aus

dcm römischen Dienst heimkehren.

Aber nicht allein das, es giebt in meinen Augen
noch eine höhere Rücksicht, welche Hegeu^^e strenge

^MlsMung b^ in Hinsicht auf de¬

ren Folgen gegenüber den bereits zurückgekehrten

Soldaten und der paar Tausenden, welche noch aus

Italien, aus der französischen Fremdenlegion und aus
dcm holländischen Indien zurückkehren könnten.

Europa geht einer allgemeinen Bewegung entgegen;

die Schweiz kann schwerlich vermeiden, darein
verwickelt zu werden. Die Gefahr ist so drohend,
daß Behörden und Volk alles thun, um ihr gerüstet

entgegentreten zu können. Man beschäftigt sich mit
Vertheidigungsmaßregeln, mit der Bewaffnung, der

Organisation uyd man thut gut daran.

Jst cs nun, frage ich, klug in einem solchen
Momente tausend und, mebr Leute ins Gefängniß zu
werfen, ihrer bürgerlichen Rechte zu berauben, welche

soeben einen Feldzug mitgemacht haben, welche im
Feuer gewesen sind nnd welche treffliche Rekruten
unserer Armee bieten können. Jst der Moment wohl
gewählt, um ein paar Tausend Soldaten aus dcr

schweizerischen Familie auszustoßen, welche kein
anderes Unrecht begangen haben, als ihrer politischen

Ueberzeugung oder der Lust am Waffenhandwerk
gefolgt zu sein.

Sie haben das Gesetz übertreten, ruft man uns
entgegen! Ja, das haben ste gethan! Abcr wenn
der Buchstabe des Gesetzes sie verdammt, verdammt
sie auch die öffentliche Meinung?

Jch antworte offen mit Nein. Unsere Landsleute,
welche auö Rom zurückgekommen, sowie welche noch

aus Italien oder anderwärts heimkommen werden,
sind iu der öffentlichen Meinung durch ibre Dienstnahme

im Ausland nicht gesunken. Sie haben ein

unverletzliches Recht geltend gemacht, das der
persönlichen Freiheit und weun sie von einem

Gelegenheitsgesetz verdammt werdcn, so ratifizirt die öffentliche

Meinung das Urtheil nicht. Das ist wenigstens

meine Ueberzeugung!"

So weit dcr ehrenwerthe General. Wir gestehen

frei und offen, daß wir seine Ansichten
theilen!

Bericht über die Schießschule zn Hythe.

Instruktion und Organisation des Schießens in der

englischen Armee.

(Erstattet durch Hcrrn Stabsmajor van Berchem.)

(Schluß.)

Aufmuntcrungs-Prämien.

Zur Aufmunterung für das Schießen sind in der

Armee Belohnungen für die besten Schützen eingeführt

worden. Dcr beste Schütze eines jeden

Bataillons erhält eine tägliche Solderhöhung von 30
Centimes und trägt auf seinem linken Aermel eine

Krone und in Gold brodirte Karabiner. Der beste

Schütze jeder Compagnie erhält täglich 20 Centimes

und trägt eine Krone und 2 Karabiner von gelbem

Tuch. Zudem erhalten eine bestimmte Anzahl Leute,

welche bis auf 10 per Compagnie steigen können

nnd „Marksmen" genannt werden, 10 Centimes

und tragen 2 Karabiner von Tuch auf dem linken
Aermel. Um diese letztere Auszeichnung zn erhalten,
muß man auf der Liste derjenigen stehen, welche beim

Schießen in der ersten Klasse 7 oder mehr Punkte
erhalten haben.

Um eine von diesen Auszeichnungen zu erhalten,
mnß man überdieß in der ersten Klasse für das Dt-
stanzenschätzen gewesen sein und in den theoretischen

Theilen der Instruktion genügend geantwortet haben.

Die Solderhöhung wird nur aus Bcfebl des

Generalinspektors des Schießens und zwar nach den

Resultaten der Jahres-Jnstruktionskurse ertheilt. Sie
ist nur bis zum folgenden Jnstruktionskurse gültig.

Controlle über die Instruktion und die Schießresultctte.

Jch habe nun noch ein Wort zu sprechen über die

Art und Weise, in welcher jede Instruktion geleitet

und kontrollirt wird. Es wäre zu weitläufig in alle

Einzelnhetten einzugehen, ich werde mich daher darauf

beschränken einen übersichtlichen Begriff zu geben,

indem ich dabei auf die englischen Formulare
verweise, die ich der Gefälligkeit des Generals Hay
verdanke, und welche ich diesem Berichte bcfüge.

Während den Uebungen jeder Compagnie werden
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bie ©ftleßrefuttate auf bem ^tafce oergeiftnet uub
fontrottirt.

£)ernad) Werben fte oon bem 3nftruftoren itt ein

®enerat=9tegifier übergetragen, weifte« gubent noft ben

pon ber (Sompagnie erbattenen Unterriebt in atten

3weigen ber ©ftießinftruftion erwähnt.

Diefe Seriftte bienen gur SInfertigung be« jäbrtl*
ften Stapport« be« Sataitton«, wetftcr per ßom*
pagnie bie ©nbrefultate be« ©ftießen«, be« Diftan*
genfftä^en«, ben Statnen atter berer, wetd)e ben Rnxt
niftt mitgemaftt unb wat fte baran oerbinbert bat,
unb umgefebrt ben Stauten berjenigen, weifte in ber

erften ßtaffe 7 ober mebr fünfte erbatten haben,

nebft ben Semerfungen, ob fte ftft für bie ©tettung
ber 3Jtarf«men eignen ober niftt, attfguweifcn bat.

3ebe« Sataitton bat nod) einen monatliften Stap*

port eingufenben, in welftem ber ©tanb ber 3n=
ftrttftion in jeber ßompagnte unb bie Stuffübrung
jebe« SJtonat«tage« für bie ©ftießinftruftion oergeift^
net ift.

Die Ucberwaftung unb (lontrotte ber 3nftrttftion
ftnb begirf«weife ©pegial=3nfpeftoren anoertraut,
weifte it)re Stapporte uub Seobafttungen bem ®e=

nerat*3nfpeftor übermaften unb oon ihm ibre Se*
fehle erbatten.

Die SJtouat«* unb 3«bre«*9tapporte gelangen an
ben ©eneral*3nfpeftor be« ©ftießen«, ©enerat £>ap,

itt fein Hauptquartier gu £>ptbe. Die 3ab*e«=9ftap*
Porte bienen ihm gur ©runOtage be« ®eneral=9tap*
port« über bat ©düeßen ber gangen Slrmee.

Danf ber oottfommenen Stuorbnung unb ber ftren*
gen Seobafttung ber Sefebte, welche ©enerat £ap
in« Sßerf gefegt bat, oermag er allein, nebft einem

Stbjittanten unb gwei Unterofftgieren at« ©efretär«,
ber Direftiott biefe« ©pftem«, weifte« fid) fo gu fa*

gen, oon einein ©übe ber ©rbe gum anbern erfiredt,
gu genügen.

SBäbrenb be« Sage«, ben ift in feinem Sureau
©erbrachte, fab) ift Stapporte ant (5anaba, ^ongfong
unb Steu=©eetanb anlangen.

Betrachtungen über bie ©ftieß*3nftruftion in ber

@ftmetg.

Staftbem ift nun furg biefe fo oottftänbige Dr*
ganifatton geprüft, beren Stefuttate ftft fftott füblbar
machen, fo fei e« mir erlaubt, einen Slid auf biefen

3nftruftion«gweig in unferer eigenen Slrmee gu wer*
fen. 3d) will niftt bebaupten, ba% wir eine ftebenbe

Slrmee naftabmen fonnen, aber ftnbet ftft benn niftt«
in biefem engtifften ©pftem, weifte« ftft für unfere
Umfiänbe eignen würbe, unb baben toir itt biefer

$tnftcbt eine fo ooltfomtnene Drganifation, baft wir
oon Stiemanbem etwa« enttebnen fonnten?

SBir ftnb im Segriff in unferer gangen Slrmee

eine neue, möglicbft oottfontmene SBaffe etngufübren.
SCßir baben febon gwei oorgügtifte SGBaffen unb ein

3nfanteriegewebr, weifte« mit ber SJtebrgabl ber

fremben ftft meffen barf. Die ©ewanbtbeit unferer
©olbaten unb bie 3nftruftlon, weifte fte über ba«

©ftießen erbatten, ftnb fte wobt ber Slrt, wie bie

SBaffen, welcbe fte in ben Rauben baben, forbern?

2Benn wir biefe grage in umfaffenber SGBeife be*

trachten, muffen wir wobt mit Stein antworten.
SBir baben eine febr gute 3nftruftion über ba«

©fteibenfftieften, allein ich glaube, baft man fcbwer*
tid) einen jtttr«, eine ©dmle anfübren fonnte, wo
biefelbe auf eine oemunftgemäfte unb pottftänbfge
SBeife befolgt worben wäre. |)lefür fpreften gmei

©rünbe: bie 3nftruftoren unb bie mangelnbe Seit.
Dagegen fann geholfen werben: 3nftruftoren laffen
ftft bilben. 3n Setreff ber 3eit ift biefe« fftwerer.
3ft glaube inbeffen, baß man burft einen richtigen
©ebrauch ber 3eit ber ©ftießinftruftion mehr baoon

gugeftenbet werben fonnte, obne ben anbern 3weigen

gu fftaben. ©in britte« £inberniß ifi ber SJtanget

an (Sontrotte über bie 3nftruftion unb bie Stefultate
be« ©ftießen«. Dbtte 3meifel geigt man ben 3n=
fpeftoren, weifte fte oertangen, einige allgemeine Ste*

fttttate be« ©ftießen«. Da« genügt niftt. ©« be*

barf für biefen gang befonbem 3n?eig auft einer be*

fonbern Ueberwaftung.
Dieft ift ber eingige SBeg ba« ©chießen gleichmäßig

gu maftett unb gu einer reftten ©inffftt über ben

SDBertt) be« SIrmee=©ftießen« gu gelangen.
3n (Sngtanb ift bk 3nfpeftion über ba« ©ftießen

gang befonber« unb in ben meifien Diftriften $aupt=
teuteu anoertraut, wetfte biefen ©egenftanb grünb*
tid) in ber ©ftttte gu $pthe fittbirt baben.

Die Silbung oon 3nftruftoren allein reiftt nicht
bin, man wirb bereit nie genug baben, um ibrer
Slufgabe gu genügen unb bei allen ©ftießen beigu*
wohnen. SJtan muft beßbalb, menn bie 3nftruftion
unb fcie Uebungen rtfttig geleitet werben fotten, ba=

bin gu gelangen fuchett, baß man in jebem @orp«
eine gewiffe Stngabt Dfftgiere uub Unterofftgiere bat,
bie einem ©pegiatfurfe über ba« ©ftießen beige*

wot)nt t)aben.

SBäre bann ba« ©ftießen einmal gebörig geleitet
unb fontrottirt, fonnte man aud) bie grage unter*
fuftett, ob e« niftt oorthettbaft märe, benjenigen,
wetfte ftft baritt berPortbun würben, eine ebrenoofle

Stu«geiftnung at« Stufmunterung gu gewäbren.
Slber, möftte man nun fragen, gu wa« fott nun

noft eine ©rweiterung ber, betreffenb bie 3eit, wel*
che wir bafür aufwenben fonnen, ffton fo au«ge=

bebnten 3Jtititär=3nftruftion bienen, unb überbieft
noch in biefem gatte?

Sitte ©ftweiger ftnb ©ftüfcett.
^>at ift eine ftet)enbe ^ßbrafe, eine SJteinung, bie

wir ben gremben gerne laffen wollen, oon ber wir
aber noch beffer tbun fte niftt gu tbeifen. (&t wirb
in ber Dbat in ber ©ftweig piel auf bat ©ftießen
oerwenbet, aber ftnb biefe ©chießen ber Slrt, baft

barau« gute ©ftüfcen für bie Slrmee gewonnen
werben

3ft fage obne Sebenfen nein unb id) fonnte biefe

Sebauptung burd) bie Sbeorie unb burft $rari« be*

weifen. <§« ftnb nur bie gelbfftü$en=®efettfftaften,
bie Uebungen be« SJtititärfftteften« auf große Diftan*
gen, welcbe gute ©cbüfcen für bk Slrmee gu bilben

oermögen. Diefe ©efettfftaften ftnb e«, weifte man
aufmuntern, ausbreiten unb Stilen gugängllch macben

muß; in beren Drganifation unb Uebungen man
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die Schießresultate auf dem Platze verzeichnet und
kontrollirt.

Hernach werden sie von dem Jnstruktoren in ein

General-Register übergetragen, welches zudem noch den

von der Compagnie erhaltenen Unterricht in allen
Zweigen der Schießinstruktion erwähnt.

Diese Berichte dienen zur Anfertigung des jährlichen

Rapports des Bataillons, welcher per
Compagnie die Endresultate des Schießens, des

Distanzenschätzens, den Namen aller derer, welche den Kurs
nicht mitgemacht und was sie daran verhindert hat,
und umgekehrt den Namen derjenigen, welche in der

ersten Klasse 7 oder mehr Puukte erhalten haben,
nebst den Bemerkungen, ob ste sich für die Stellung
der Marksmen eignen oder nicht, aufzuweisen hat.

Jedes Bataillon hat noch einen monatlichen Rapport

einzusenden, in welchem der Stand der
Instruktion in jeder Compagnie und die Aufführung
jedes Monatstages für die Schießinstruktiou verzeichnet

ist.

Die Ucberwachung nnd Controlle der Instruktion
sind bezirksweise Speziai-Inspektoren anvertraut,
welche ihre Rapporte und Beobachtungen dem

General-Inspektor übcrmachcn und von ihm ihre
Befehle erhalten.

Die Monats- und Jahres-Rapporte gelangen an
den General-Inspektor des Schießens, General Hay,
in sein Hauptquartier zu Hythe. Die Jahres-Rapporte

dienen ihm zur Gruudlage des General-Rapports

über das Schießen der ganzen Armee.

Dank der vollkommenen Anordnung und der strengen

Beobachtung der Befehle, welche General Hay
ins Werk gesetzt hat, vermag er allein, nebst cinem

Adjutanten und zwei Unteroffizieren als Sekretärs,
der Direktion diefes Systems, welches sich so zu
sagen, von einem Ende der Erde zum andern erstreckt,

zu genügen.

Während Hes Tages, den ich in seinem Bureau
verbrachte, sah ich Rapporte aus Canada, Hongkong
und Neu-Seeland anlangen.

Betrachtungen über die Schieß-Justruktion in der

Schweiz.

Nachdem ich nun kurz diese so vollständige
Organisation geprüft, deren Refultate sich schon fühlbar
machen, so sei es mir erlaubt, einen Blick auf diesen

Jnstruktionszweig in unserer eigenen Armee zu werfen.

Jch will nicht behaupten, daß wir eine stehende

Armee nachahmen können, aber findet sich denn nichts
in diesem englischen System, welches sich für unsere

Umstände eignen würde, und haben wir in dieser

Hinsicht eine so vollkommene Organisation, daß wir
von Niemandem etwas entlehnen könnten?

Wir sind im Begriff in nnserer ganzen Armee
eine neue, möglichst vollkommene Waffe einzuführen.
Wir haben schon zwei vorzügliche Waffen und ein

Jnfanteriegewehr, welches mit der Mehrzahl der

fremden sich messen darf. Die Gewandtheit unserer
Soldaten und die Instruktion, welche sie über das

Schießen erhalten, sind sie wohl der Art, wie die

Waffen, welche sie in den Händen haben, fordern?

Wenn wir diese Frage in umfassender Weise

betrachten, müssen wir wohl mit Nein antworten.
Wir haben eine sehr gute Instruktion über das

Scheibenschießen, allein ich glaube, daß man schwerlich

einen Kurs, eine Schule anführen könnte, wo
dieselbe auf eine vernunftgemäße und vollständige
Weise befolgt worden wäre. Hiefür sprechen zwei
Gründe: die Jnstruktoren und die mangelnde Zeit.
Dagegen kann geholfen werden: Jnstruktoren lassen

sich bilden. Jn Betreff der Zeit ist dieses schwerer.

Jch glaube indessen, daß man durch ciuen richtigcu
Gebrauch der Zeit der Schießinstruktion mehr davon

zugewendet werden könnte, ohne den andern Zweigen

zu schaden. Ein drittes Hinderniß ist der Mangcl
an Controlle über die Instruktion und die Resultate
des Schießens. Ohne Zweifel zeigt man den

Inspektoren, welche sie verlangen, einige allgemeine
Resultate des Schießens. Das genügt nicht. Es
bedarf für diesen ganz besondern Zweig auch einer
besondern Überwachung.

Dieß ist der einzige Weg das Schießen gleichmäßig

zu machen und zu einer rechten Einsicht über den

Werth des Armee-Schießens zu gelangen.

In England ist die Inspektion über das Schicßcu

ganz besonders und in den meisten Distrikten Hauptleuten

anvertraut, welche diesen Gegenstand gründlich

in der Schule zu Hythe studirt haben.
Die Bildung von Jnstruktoren allein reicht nicht

hin, man wird deren nie genug haben, um ibrer
Aufgabe zu genügen und bei allen Schießen
beizuwohnen. Man muß deßhalb, wenn die Instruktion
und die Uebungen richtig geleitet werden sollen, dahin

zu gelangen suchen, daß man in jedem Corps
eine gewisse Anzahl Offiziere und Unteroffiziere hat,
die einem Spezialkurse über das Schießen
beigewohnt haben.

Wäre dann das Schießen einmal gehörig geleitet
und kontrollirt, könnte man auch die Frage
untersuchen, ob es nicht vortheilbaft wäre, denjenigen,
welche sich darin hervorthun würden, eine ehrenvolle

Auszeichnung als Aufmunterung zu gewähren.
Aber, möchte man nun fragen, zu was soll nun

noch eine Erweiterung der, betreffend die Zeit, welche

wir dafür aufwenden können, schon so

ausgedehnten Militär-Instruktion dienen, und überdieß

noch in diesem Falle?
Alle Schweizer find Schützen.

Das ist eine stehende Phrase, eine Meinung, die

wir den Fremden gerne lassen wollen, von der wir
aber noch besser thun fie nicht zu theilen. Es wird
iu der That in der Schweiz viel auf das Schießen

verwendet, aber sind diese Schießen der Art, daß

daraus gute Schützen für die Armee gewonnen
werden?

Jch sage ohne Bedenken nein und ich könnte diese

Behauptung durch die Theorie und durch Praxis
beweisen. Es find nur die Feldschützen-Gesellschaften,

dte Uebungen des Militärschießens anf große Distanzen,

welche gute Schützen für die Armee zu bilden

vermögen. Diese Gesellschaften sind es, welche man
aufmuntern, ausbreiten und Allen zugänglich machen

muß; in deren Organisation und Uebungen man
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aber aueb Kinbeit unb ein ©pftem bringen muft,

burft weifte fte ibren 3b>ed erreiften fonnen.

3ft will micb furg faffen: wir baben in ber

©chweig gwei Sßege, um gur Serhefferttng be« Sir*
meefftieften« gu gelangen. 1) (Sine beffere 3uftrttf*
tion wäbrenb be« SJtilitärbienfte«, 2) eine gute Dr=
ganifation in ben ©cbießübungen, benen ftft bie Sür*
ger auch außerhalb be« Dienfie« wiebmen.

SBenn biefe beiben SJtittel ber Slrt eingerichtet fein

werben, um itt Uebereinftimmung für ba« nämliche

3iet gu wirfen, bann werben wir auf gutem üfijege

fein. Um babin gu gelangen, wirb man mit bem

gewöbntiften ©fttenbrian, ben angenommenen ©e*
wobnheiten gu fämpfen baben; allein man muft bie*

fen Äampf aufnehmen, man muft um ba« Urtbeit
fompetenter SJtänner naftfufteu, man muft mit einem

SBorte alle« "aufbieten, um gu einem Stefultate gu

gelangen. Diefer erfte Slnfang biefür ftebt bem eibg.
SJtilitärOepartemcnte gu. 3Benn gefuftt wirb itt bie

£änfce Silier eine au«gegeiftncte SBaffe gu legen, fo

bat man auch ba« Steftt, oon jebem gu Perlangen,
baß er, um berfelben ftft heftmögliftfi gu hebfenen, feine

gange straft anwenbe.

9Betfte« ftnb nun bie geeignetsten SJtittel gu bie*

fem 3»ede? K« ift biet nicht ber Sßlab/ biefe wift*
tige grage gu unterfuften, ift will nur einige 3been

auffietten, beren Serwirfliftung ibre Söfung befcbleu*

nigen bürfte.

(K« ift btebei Wohl gu oerfteben, baft ftft biefe

Semerfungen nur auf bie 3nfattterte hegieben, ba

bie ©ftarffftüfcen für ibr ©ftießen eine befonbere

3nfiruftion unb Kontrotte baben.)

1) Die ©elegenbeit gum oottfiänbigen ©tubtttm
eine« einfachen unb praftifften ©ftieft=3nfiruftion«*
©pftem«, weifte un« bargeboten ift, gu benufcen.

Slborbuuug eine« fdjwefgerifdjett Dfftgier« gu biefem

3wede, um in £)ptbe einem oottfiänbigen ^nftruf*
tion«furfe beiguwobnen.

2) Silbung befonberer unb fähiger 3nfanterie=
3nftruftoren für ba^ ©ftießen.

SJtan würbe g. S. oon jebem itanton bie ©men*

nung eine« intettigenten Dfftgier« ober Unterofftgier«,
at«* ©pegiat=3nftruftor für ba« ©ftteften oertangen.
Diefe 3nftruftoren würben mogliftft halb einberufen
werben, um einem au«fftlieftlicb für ba« ©ftiefteu
beftimmten Äurfe beiguwobnen.

Diefer Rnxt, oon bem naft #ptbe beorberten Dfft*
gier geleitet, nad) ber SJtetbofce, weifte er oon bort
mitgebraftt, böte gewiß eine ©elegenbeit, ben SBertb
biefer SJtetbobe fftäfsen gu lernen unb für fcie 3n*
fanterie ©pegial*3nftruftoren gu bilben.

3) Sluffuften ber gwedmäfttgfien Slrt be« 3eftge=

gebrauft« wäbrenb ber Dauer eine« gewöhnlichen
iturfe«, um auf folche SGBeife gu einer genügenben

©ftieß=3nftruftion gu gelangen, baft bie anbern

3-oeige niftt oemaftläfftgt werben.
SJtan fonnte g. S. biefe 3uiammenfe^ung wäbrenb

einer Stfpirantenfftule ftubiren, fte bernaft burft eine

Serfügung, welcbe man ben Dberinftruftoreu mit-
tbetlen würbe, naher beftimmen.

4) Krrtfttung einer Stormalfcbule für ba« ©djte*
ßen. Der oben oorgefftlagene Stnxt für bk 3n=

firuftoren würbe ein SJtittel bilben, bie engem Stn*

orbnungen für biefe ©cbute auf bie angemeffenfte
SBeife gu orbnen. SJtan würbe nacb ber Steibenfotge
in einem beftimmten Serbättniß, Dfftgiere unb tüfts
tige Unterofftgiere au« jebem 3nfanterieforp« babin
fenben. Die befonbem Äantonat=3nftrttftoren wür*
ben weftfelweife einberufen, um fowot)l ibre eigene

3nftrttftion gu wiefcerboten, at« auch ben Dberin*
ftruftor gu unterftüfcen.

5) Der mit ber Seitung ber Stormalfftulc betraute

3nftruftor würbe in bie eibgenöfftfften 3nftruftoren=
unb Stfpirantenfcbulen berufen tc.; er würbe bem

Dbertnftruftor ber 3nfanterie für bie fpegiette 3n=
ftruftion unb Ueberwaftung bet ©ftießen« beigege*
ben werben, Kr befäße attft bat Steftt, überetnfttm=
menbe unb pünfttifte Kontrollen über bie ©ftieftiu*
ftruftion unb ber in ben Äantonatbienften erbaltenen
Stefultate einguoertangen unb biefen ©egenftanb be*

ffttagenbe Stnweifuugen unb Seobafttungen ben refp.
SJtilitärbepartementen gu übermafteu.

Diefe« ftnb nun, ohne näber eingutreten, einige
SJtaßregeln, wetfte gur Serhefferung ber militärifften
©ftießinftruftion beitragen würben.

K« würbe mir fftwer werben, ein beffere« SJtittel

gu ftnben, um bie ©ftü^engefettfftaftett gu ermtttbt=

gen unb fte auf einen praftifftem SGBeg gu leiten.
K« banbett ,fift babei auft barum, ftft in einen Sbeit
be« bürgerliften Sehen« gu mifften, ber ber militari*
fften Kontrotte oottftänbtg entgebt. SBenn bie tniti*
tärifebe Stutorität barauf einen ©tnfutft üben will,
ber nur beitfam wäre, fo muß fte ftft benfetben mit
einigen Dpfern erfaufen. hierüber naftfotgenb et*

nige 3becn*):
1) Sltt«arbeitung eine« Drganifation«=9tegtement«

für bk gelfcfftüfcengefetlfftaften, im Kinocrfiänfcnift
mit ben SJtännem, Weifte mit biefer ©afte befftäf*
tigt ftnb. Diefe« Steglement würbe gewiffe ^fliftten
auferlegen, nämlift: eine gewiffe Singabi ohtigatori*
ffter Uebungen im ©chießen, wobt aneb im Diftan*
genfftä|en, Drganifation biefer Uebungen nadi einem

militärifften ©tanbpunfte; genaue Kontrolle über

ibre Stefultate; Soften unb Seiträge jc.

2) Seranlaffttng gur Silbung oon ©efettfftaften
uttb Stufmunterung berjenigen, weifte biefe« Siegle*

ment annebnten würben; inbem man ibnen g. S. bat.

gange ober tbeilweife SJtateriat gu ibren Uebungen

Ocrfd)affte (wa« auft für bie ©teiftmäßigfeit biefe«

SJtateriat« portbeitbaft wäre), ober inbem man ibnen

gu ermäßigten greifen fcie nötbige SJtunition oerab*

folgte; ebenfo burft Krapfeblung an fcie $anton«re*

gierttugen, ibnen in Slflem beförbertift gu fein.

3) ©eneral* Kontrotte über bie burft biefe ©efett*

fdjaften ergietten Stefultate. Diefe Kontrolle fonnte
bem ©ftießinftruftor anoertraut werben. Seröffent*
licbung eine« Stapport«, wetfter fte naft Serfcienft

"") @? »erftefit ftd) öcn felbft, bafj man »on ieftt an burd) atte

moglidjen ÜJitttct bie ©djtefjen, roetfte einen großen Sffyeil

am Selbfcfetefeti bilben, aufmuntern, unb »on biefer Streit*

nat)me eine SSebingimg für bie ©enetjmtgung unb SBct*

ftcuer madjen mufj, beren biefe ©djtcfjen benotblgt ftnb.

aber auch Einheit und ein System bringen muß,

durch welche fie ihren Zweck erreichen können.

Jch will mich kurz fassen: wir haben in der

Schweiz zwei Wege, um zur Verbesserung des

Armeeschießens zn gelangen. 1) Eine bessere Instruktion

während des Militärdienstes, 2) eine gute
Organisation in den Schießübungen, denen stch die Bürger

auch außerhalb des Dienstes wiedmen.

Wenn diese beiden Mittel der Art eingerichtet sein

werden, um in Uebereinstimmung für das nämliche

Ziel zu wirken, dann werden wir auf gutem Wege
sein. Um dahin zu gelangen, wird man mit dem

gewöhnlichen Schlendrian, den angenommenen
Gewohnheiten zu kämpfen haben; allein man muß diesen

Kampf aufnehmen, man muH um das Urtheil
kompetenter Männer nachsuchen, man muß mit einem

Worte alles aufbieten, um zu einem Resultate zu
gelangen. Dieser erste Anfang biefür steht dem eidg.

Militäroepartemcnte zu. Wenn gesucht wird in die

Hände Aller eine ausgezeichnete Waffe zu legen, so

hat man auch das Recht, von jedem zu verlangen,
daß er, um derselben sich bestmöglichst zu bedienen, seine

ganze Kraft anwende.

Welches sind nun die geeignetsten Mittel zu diesem

Zwecke? Es ist hier nicht der Platz, diese wichtige

Frage zu untersuchen, ich will nur einige Ideen
aufstellen, deren Verwirklichung ihre Lösung beschleunigen

dürfte.

(Es tst hiebci wohl zu verstehen, daß sich diese

Bemerkungen nur auf die Infanterie beziehen, da

die Scharfschützen für ihr Schießen eine besondere

Instruktion und Controlle haben.)

1) Die Gelegenheit zum vollständigen Studium
eines einfachen und praktischen Schieß-Jnstruktions-
Systems, welche uns dargeboten ist, zu benutzen.

Abordnung eines schweizerischen Offiziers zu diesem

Zwecke, um in Hythe einem vollständigen Vnstruk-
tionskurse beizuwohnen.

2) Bildung besonderer und fähiger Jnfanterie-
Jnstruktoren für daß Schießen.

Man würde z. B. von jedem Kanton die Ernennung

eines intelligenten Ofsiziers oder Unteroffiziers,
als*Spezial-Znstruktor für das Schießen verlangen.
Diese Jnstruktoren würden möglichst bald einberufen
werden, um einem ausschließlich für das Schießen
bestimmten Kurse beizuwohnen.

Diefer Kurs, von dem nach Hythe beorderten Offizier

geleitet, nach der Methode, welche er von dort
mitgebracht, böte gewiß eine Gelegenheit, den Werth
dieser Methode schätzen zu lernen und für die

Infanterie Spezial-Jnstruktoren zu bilden.
3) Aufsuchen der zweckmäßigsten Art des

Zettgegebrauchs während der Dauer eines gewöhnlichen
Kurses, um auf solche Weise zu einer genügenden

Schieß-Jnstruktion zu gelangen, daß die andern

Zweige nicht vernachlässigt werden.

Man könnte z. B. diese Zusammensetzung während
einer Aspirantenschule studiren, sie hernach durch eine

Verfügung, welche man den Oberinstruktoren mit-
theilen würde, näher bestimmen.

4) Errichtung einer Normalschule für das Schießen.

Der oben vorgeschlagene Kurs für die Jn¬

struktoren würde ein Mittel bilden, die engern
Anordnungen für diese Schule auf die angemessenste

Weise zu ordnen. Man würde nach der Reihenfolge
in einem bestimmten Verhältniß, Offiziere und tüchtige

Unteroffiziere aus jedem Jnfanteriekorps dahin
senden. Die besondern Kantonal-Jnstruktoren würden

wechselweise einberufen, um sowohl ihre eigene

Instruktion zu wiederholen, als auch den Oberinstruktor

zu unterstützen.

5) Der mit der Leitung der Normalschulc betraute

Jnstruktor würde in die eidgenössischen Jnstrnktoren-
und Aspirantenschulen berufen ic. ; cr würde dem

Oberinstruktor der Infanterie für die spezielle
Instruktion und Überwachung des Schießens beigegeben

werden. Er besäße auch das Recht, übereinstimmende

nnd pünktliche Controllen über dte Schießinstruktion

und der in den Kantonaldiensten erhaltenen
Resultate einzuverlangen und diesen Gegenstand
beschlagende Anweisungen und Beobachtungen den resp.

Militärdepartementen zu übermachen.

Dieses sind nun, ohne näher einzutreten, einige

Maßregeln, welche zur Verbesserung der militärischen
Schießinstruktion bettragen würden.

Es würde mir schwer werden, ein besseres Mittel
zu finden, um die Schützengefellfchaften zu ermuthi-
gen und sie aus einen praktischern Weg zu leiten.
Es handelt.sich dabei auch darum, sich in einen Theil
des bürgerlichen Lebens zu mischen, der der militärischen

Controlle vollständig entgeht. Wenn die

militärische Autorität darauf einen Einfluß üben will,
der nur heilsam wäre, so muß ste sich denselben mit
einigen Opfern erkaufen. Hierüber nachfolgend
einige Ideen*):

1) Ausarbeitung eincs Organisations-Reglements
für die Feldschützengesellschaften, im Einvcrständniß
mit den Männern, welche mit dieser Sache beschäftigt

stnd. Dieses Reglement würde gewisse Pflichten
auferlegen, nämlich: eine gewisse Anzahl obligatorischer

Uebungen im Schießen, wohl auch im
Distanzenschätzen, Organisation dieser Uebungen nach einem

militärischen Standpunkte; genaue Controlle über

ihre Resultate; Kosten und Beiträge zc.

2) Veranlassnng zur Bildung von Gesellschaften

und Aufmunterung derjenigen, welche dieses Regle»

ment annehmen würden; indem man ihnen z. B. das

ganze oder theilweise Material zu ihren Uebungen
verschaffte (was auch für die Gleichmäßigkeit dieses

Matertals vortheilhaft wäre), oder indem man ihnen

zu ermäßigten Preisen die nöthige Munition
verabfolgte; ebenso durch Empfehlung an die Kantonsre-

gterungen, ihnen in Allem beförderlich zu sein.

3) General-Controlle über die durch diese

Gesellschaften erzielten Resultate. Diese Controlle könnte

dem Schießinstruktor anvertraut werden. Veröffentlichung

eines Rapports, welcher sie nach Verdienst

") Es versteht sich von selbst, daß man von jetzt an durch alle

möglichen Mittel die Schießen, welche einen großen Theil
am Feldschießen bilden, aufmuntern, und von dieser

Theilnahme eine Bedingung für die Genehmigung und

Beisteuer machen muß, deren diese Schießen benöthigt sind.



— 389 —
in Älaffen einteilen würbe, ©ewäbrttng pon ^ra=
mien, in SJtunttton gum Seifpiet.

3ft fann micb über biefen ©egenftanb niftt weiter

au«laffen, ba e« nur in meiner Slbftftt tag, gum

©cbluffe biefe« Seriftt« einige 3been angugeben,

Wetfte forgfättig erforfftt, oietteiftt mit Krfotg praf*
tifft att«gefübrt werben fonnten.

Stttmerfung ber 9tebaftion. Da« eibg. SJtiti*

tärfcepartement bat fciefem Stapport bereit« info*
fern Steftnttng getragen, at« e« ben Herrn SJta*

jor oan Serftem mit ©enebmigung be« Sttnfce«*

ratbe« naft $$tbe gur Sbeilnabme an einem ooÜ*

ftänbigen ©ftießfur« beprfcert bat. Die 3bee ei*

ner Stormatfftießfftute für unfere 3nfanterie ift
bereit« ©afte ber genaueften Prüfung oon ©eiten
unferer oberften SJtilitärbebörbe.

®ie Sffpenfrraften.

Der Sunbe«ratb bat folgenben Seriftt an bie

fftweigeriffte Sunfce«oerfammtttng, betreffenb bie Kr*
ftettung ober Seförberung militari feber Serbinbung«*
ftraften in ben Sllpen gerichtet, ben wir al« gewiß

oon b^bem 3ntereffe gang mittheiten:
Dürft Sefftluft pom 20. 3uti 1860 bat ber Sta=

tionalratb un« eingetaben, gu unterfuften unb Se*
riftt gu erfiatten, ob niftt ba« Dberwatti« burft eine

SJtititärftraße mit bem 3nuem ber ©ftweig in Ser*
binbung gefegt werben folle.

grüber ffton, unb gwar unterm 23. SJtai 1860,
ermächtigten wir unfer SJtititärbepartement, ©tttbien
aufgunebmen über bie gwifften bem Dberwatti« unb
ber mittlem unb öftliften ©ftweig gu erfteüenben

©traftenoerbinbungen.
Diefe ©tubien würben unter ber Dberleitung be«

3nfpeftor« fce« ©enie, $exxn Dberft Slubert, burft
bagu beorberte ©enieofftgiere an fcie Hanb genommen
unb fortgefefct bi« gum Kintritt be« SBntter«; fte

ftnb bit an einige näbere Stufnahmen uttb Sßlanau«^

arbeitungen beenbigt.
Um ben $lan gu prüfen, ernannten wir eine Kr*

pertenfommiffton, beftebenb au« ben Vetren Dberften
Sa Sticca, SJtutter oon Slltborf unb 3ngeniettr gratffc.
Die Herren Sa Sticca unb graiffe (Herr SJtutter

fonnte wegen Unpäßlichkeit niftt Sbetl nebmen) prüf*
ten bie Strbeit ber ©enieofftgiere unb beftfttigten bat
Srace oon Hofpentbal bi« Sftealp; fcie gurfa fonn*
ten fte be« ©ftneefatt« wegen niftt mebr pafftren;
ibr oortäuftge« ©tttafttm baben fte un« unterm 7.
bieft eingegeben.

Stuf ©rttnbtage biefer Slften unb ber obwaltenben

Serbältniffe ertauben wir un«, 3bnen über ben @e=

genfianb fotgenben Seriftt gu erfiatten:

1. Stotbroenbige militäriffte Serbinbungöftraßen
in ben Sllpen.

Unfere gwei großen ®ehirg«fantone ©rattbünfcen
uttb SBatti« baben in Segug auf fcie fottemattonalen

Sttpenpäffe eine äbntifte Sage; ©raubünben heftet bie

$äffc, weifte pon Deutfftlaub naft 3talien fübren;
SBatti« folfte, fcie oon granfreieb babin geben, be*

fonfcer« fcie wifttige ©imptonfirafte. Sägen bie bei*
ben Kantone niftt bagwifften, fo wären Deutfftlaub
unb granfreieb fcie in« $ex% oon Dberitalien fübren*
fcen SItpenftraßen offen; beifcen wäre bie SJtögliftfeit
gegeben, eine in 3tatien gu befämpfenfce Strmee niftt
bloß in ber gront, fonbern eoentuett auch in glanfe
unb Stüden angugreifen.

Slnatog ift fcie Sebeutung biefer $äffe für eine

Slrmee, fcie au« 3talien naft granfreieb ober Detttfft*
taub beroorhreften wollte.

Sei einem allgemeinen Kriege wirb be^balb für
fcie ftcb befämpfenfcen SJtäftte fcie Serfuftung ftarf
fein, ftcb ber bemerften SJJäffe gu bemächtigen. Die
Serträge felbft genügen in eine folften gälte faum,
un« gegen fcie Sertegttng unfer« ©ebietet unb un*
ferer Stetttralität gu fcbüfcen; wir muffen mit unferer
eigenen itraft fcafür einfteben, unb gwar in einem
folften ©rafce, fcaß fcer Singreifer gurüdgefftlagen
werben fann, ober um unfern SGBifcerfianb gu über*

wiufcen, jefcenfatt« einen gröftern Slufwanb machen

muß, al« ber militäriffte Sortbeil, unfere Steutrali*
tat gu oerleben unb biefen ober jenen fftweigerifften
Sllpenpaß gu benufcen, für ibn wertb ift. 3c ftärfer
man unfere 2Biberftanb«fraft weiß, je weniger wirb
ein Kntfftlttft gu einem Slngriffc gegen un« gefaßt
werfcen. Sitte Sorfebren unb Sorbereitungen, bie

wir in griefcen«geiten treffen, um fcie Sertbeifcigung
ber berührten Sßäffe gu erböben, oerminbern alfo in
gteiftem ©rabe bte ©efahr eine« wirftiften Singriffe«
unb geben un« bie Kbancen, einen folften, wenn er
bennoft erfolgen fottte, abgufchlagen.

Sluf biefen SJtotioen beruhen bie Sefefligung«an*
lagen, welche bie ©ftweig feit einer langen Stelbe

oon 3ab*en hei Sugienfteig unb @t. SJtorig unter*
nommen bat. Sugienfteig ift bie Sertbeibigung«ftet=
hing gegen einen geinb, ber oon Deutfchlanb nacb

bem itanton ©raubünben einbredren, ©t. SJtortfc hor=
gügtich eine folfte gegen einen geinb, fcer oon granf*
reid) her fcie ©pmptouftrafte forciren wiü. Diefe
©tettitngen genügen jefcoeb nid)t, um un« für alle

gälte fcen Krfotg gegen einen Stngriff gu ftftern. —
©eit fcer Sereinigung ©aoopen« mit granfreieb fann
©t. SJtorig tbeitweife umgangen werben. Setbe
Sßtäfce ftnb ferner niftt fo fefi, ba^ fte oon einem

geinbe nicht genommen werben fonnen; enblid) ift
bei ibrer Sage an ber äufterften ©ränge unb bei

bem SJtangel ftebenber ©amifonen unb Sefafcungen
in ber ©djweig aueb beren Ueberrumpelung möglich.

Sugienfteig in bie Haube be« geinbe« gefallen, ift
fcer Jtanton ©raubünben oon ber übrigen ©chweig

abgefftnitten; Smppenoerftärfungen bortbin gu fen*
ben, wäre bßcbfi fftwierig, wenn nicht ttnmöglicb;
biejenigen Sruppen, welcbe fid) bort befänben, hätten
feinen ober einen boftft fftwierigen Stüdgug. SJtit

Sugienfteig gienge wie mit einem ©chlage ber gange
Äattton ©raubünben perloren.

Stebntift oerbalt e« ftft mit ©t. SJtorig. Diefer
Sßla§ in ben Hanben fce« geinbe«, wäre bie Serbin*
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in Klassen eintheilen würde. Gewährung von
Prämien, in Munition zum Beispiel.

Jch kann mich über diesen Gegenstand nicht weiter

auslassen, da es nur in meiner Absteht lag, znm
Schlüsse dieses Berichts einige Ideen anzugeben,
welche sorgfältig erforscht, vielleicht mit Erfolg praktisch

ausgeführt werden könnten.

Anmerkung der Redaktion. Das eidg. Mili-
tärdepartement hat diesem Rapport bereits insofern

Rechnung getragen, als es den Herrn Major

van Berchem mit Genehmigung des Bundesrathes

nach Hythe zur Theilnahme an einem

vollständigen Schießkurs beordert hat. Die Idee
einer Normalschießschule für unsere Infanterie ist

bereits Sache dcr genauesten Prüfung von Seiten
unserer obersten Militärbehörde.

Dte Alpenstraßen.

Der Bundesrath hat folgenden Bericht an die

schweizerische Bundesversammlung, betreffend die

Erstellung oder Beförderung militärischer Verbindungsstraßen

in den Alpen gerichtet, den wir als gewiß

von hohem Interesse ganz mittheilen:
Durch Beschluß vom 20. Juli I860 hat der Na-

ttonalrath uns eingeladen, zu untersuchen und
Bericht zu erstatten, ob nicht das Oberwallis durch eine

Militärstraße mit dem Innern dcr Schweiz in
Verbindung gesetzt werden solle.

Früher schon, und zwar unterm 23. Mai 5860,
ermächtigten wir unser Militärdepartement, Studien
aufzunehmen über die zwischen dem Oberwallis und
der mittlern und östlichen Schweiz zn erstellenden

Straßenverbindungen.
Diese Studien wurden unter der Oberleitung des

Inspektors des Genie, Herrn Oberst Aubert, durch

dazu beorderte Genieoffiziere an die Hand genommen
und fortgesetzt bis zum Eintritt des Winters; sie

sind bis an einige nähere Aufnahmen und
Planausarbeitungen beendigt.

Um den Plan zu prüfen, ernannten wir eine

Expertenkommission, bestehend aus den Herren Obersten
La Nicca, Müller von Altdorf und Ingenieur Fraissc.
Die Herren La Nicca und Fraissc (Herr Müller
konnte wegen Unpäßlichkeit nicht Theil nehmen) prüften

die Arbeit der Genieoffiziere und besichtigten das
Trace von Hospenthal bis Realp; die Furka konnten

sie des Schneefalls wegen nicht mehr Passiren;

ihr vorläufiges Gutachtrn haben sie uns unterm 7.
dieß eingegeben.

Auf Grundlage dieser Akten und der obwaltenden
Verhältnisse erlauben wir uns, Ihnen über den

Gegenstand folgenden Bericht zu erstatten:

1. Nothwendige militärische Verbindungsftraßen
in den Alpen.

Unsere zwet großen Gebirgskantone Graubünden
und Wallis haben in Bezug auf die internationalen

Alpenpässe eine ähnliche Lage; Granbünden besitzt die

Pässe, welche von Deutschland nach Italien führen;
Wallis solche, die von Frankreich dahin gehen,
besonders die wichtige Simplonstraße. Lägen die beiden

Kantone nicht dazwischen, so wären Deutschland
und Frankreich die ins Herz von Oberitalien führenden

Alpenstraßen offen; beiden wäre die Möglichkeit
gegeben, eine in Italien zu bekämpfende Armee nicht
bloß in der Front, sondern eventuell auch in Flanke
und Rücken anzugreifen.

Analog ist die Bedeutung dieser Pässe für eine

Armee, die aus Italien nach Frankreich oder Deutschland

hervorbrechen wollte.

Bei einem allgemeinen Kriege wird deßhalb für
die sich bekämpfenden Mächte die Versuchung stark
sein, sich der bemerkten Pässe zu bemächtigen. Die
Verträge selbst genügen in eine solchen Falle kaum,
uns gegen die Verlegung unsers Gebietes und
unserer Neutralität zu schützen; wir müssen mit unserer

eigenen Kraft dafür einstehen, und zwar in einem
solchen Grade, daß der Angreifer zurückgeschlagen
werden kann, oder um unsern Widerstand zu
überwinden, jedenfalls einen größern Aufwand machen

muß, als der militärische Vortheil, unsere Neutralität

zn verletzen und diesen oder jenen schweizerischen

Alpenpaß zu benutzen, für ihn werth ist. Je stärker

man unsere Widerstandskraft weiß, je weniger wird
ein Entschluß zu einem Angriffe gegen uns gefaßt
werden. Alle Vorkehren und Vorbereitungen, die

wir in Friedenszeiten treffen, um die Vertheidigung
der berührten Pässe zu erhöhen, vermindern also in
gleichem Grade die Gefahr eincs wirklichen Angriffes
nnd geben uns die Chancen, einen folchen, wenn er
dennoch erfolgen sollte, abzuschlagen.

Auf diesen Motiven beruhen die Befestigungsanlagen,

welche die Schweiz seit einer langen Reihe

von Jahren bei Luziensteig und St. Moriz
unternommen hat. Luziensteig ist die Vertheidigungsstellung

gegen einen Feind, der von Deutschland nach

dem Kanton Graubünden einbrechen, St. Moritz
vorzüglich cine solche gegen einen Feind, der von Frankreick

ber die Symplonstraße forciren will. Diese

Stellungen genügen jedoch nicht, um uns für alle

Fälle den Erfolg gegen einen Angriff zu sichern. —
Seit der Vereinigung Savoyens mit Frankreich kann

St. Moriz theilweise umgangen werden. Beide

Plätze sind ferner nicht so fest, daß sie von einem

Feinde nickt genommen werden können; endlich ist
bei ihrer Lage an der äußersten Gränze und bei

dem Mangel stehender Garnisonen und Besatzungen

in der Schweiz auch deren Überrumpelung möglich.

Luziensteig in die Hände des Feindes gefallen, ist
der Kanton Graubünden von der übrigen Schweiz
abgeschnitten; Truppenverstärkungen dorthin zu senden,

wäre höchst schwierig, wenn nicht unmöglich;
diejenigen Truppen, welche sich dort befänden, hätten
keinen oder einen höchst schwierigen Rückzug. Mit
Luziensteig gienge wie mit einem Schlage der ganze
Kanton Graubünden verloren.

Aehnlich verhält es sich mtt St. Moriz. Dieser

Platz in den Händen des Feindes, wäre die Verbin-
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